
Ergänzende Bestimmungen zum Rechtsverhältnis zur Schule und zur Schulpflicht 
zum § 63 des Niedersächsischen Schulgesetz vom 1.12.2016 (Auszug) 
 
3.3. Fernbleiben vom Unterricht 
 
3.3.1 Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler mehrere Stunden an einem Tag oder an 
mehreren Tagen nicht am Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen (Nr. 1.1) 
teil, 
sind der Schule der Grund des Fernbleibens und die voraussichtliche Dauer des 
Fernbleibens unverzüglich mitzuteilen. 
Die Schule legt in eigener Verantwortung fest, an welche Stelle in der Schule die 
Mitteilung 
zu erfolgen hat. 
Es genügt generell eine mündliche, fernmündliche oder elektronische Benachrichtigung. 
Die 
Schulleitung kann auch ohne besondere Begründung eine schriftliche Mitteilung 
verlangen. 
 
Bei längeren Erkrankungen oder in sonstigen besonders begründeten Fällen kann die 
Schulleitung die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen. 
Bei längerem Fernbleiben vom Unterricht kann die Schulleitung die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung verlangen. In besonders begründeten Fällen kann die 
Schulleitung zusätzlich eine amtsärztliche Bescheinigung verlangen. 
Dauert die Krankheit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist unverzüglich eine 
neue Bescheinigung vorzulegen. Im Einzelfall kann die Bescheinigung einer 
Heilpraktikerin oder eines Heilpraktikers als ausreichender Nachweis angesehen 
werden. 
Die Kosten der Bescheinigung tragen bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die 
Erziehungsberechtigten. 
 
Die Mitteilungspflicht obliegt den Erziehungsberechtigten nach § 55 Abs. 1 NSchG 
und den außer ihnen nach § 71 Abs. 2 NSchG Verantwortlichen (Ausbildende und ihre 
Beauftragten), solange die Schülerin oder der Schüler das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres obliegen die vorstehend 
genannten 
Pflichten der Schülerin oder dem Schüler selbst. Treffen gleichwohl die nach § 71 Abs. 1 
und 2 NSchG Verantwortlichen für eine Schülerin oder einen Schüler auch nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres die erforderlichen Maßnahmen, so kann die 
Schulleitung 
dies als ausreichend ansehen. 
Treffen die nach § 71 NSchG Verantwortlichen die erforderlichen Maßnahmen nicht, 
so ist bei länger als dreitägigem Fehlen eine ärztliche Bescheinigung beizubringen. 


